
 

 
 

Reglement 
 

für den 
 

Betrieb der Fischenze 
der Korporation Weggis 

 
Reglement gemäss GV-Beschluss vom 27. April 2009 

(ersetzt das Reglement vom 24.04.1998) 
 

1. Allgemeine Bestimmungen 
 

1.1. Fischenze 
  
Die Korporationsgemeinde Weggis verleiht das Recht zum Fischfang durch Pacht, 
Patente oder Freiangeln, in der ihr zustehenden Fischenze gemäss Prozessver-
gleich vom 03. Februar 1944, zwischen dem Staat Luzern und der Korporations-
gemeinde Weggis gemäss Eintragung im Grundbuch. 
 

1.2 Grenzen der Fischenze 
Zum Zweck der Verpachtung der Fischerei an Berufs- und/oder Sportfischer wird 
die Fischenze der Korporation in vier Reviere eingeteilt, nämlich: 
 
a) von der Gemeindegrenze Weggis-Greppen bis zur Schiffshütte Postunen 
b) von der Schiffshütte Postunen bis zum Trottenegg (sog. Eichstock) 
c) vom Trottenegg bis zum Acherbach 
d) vom Acherbach bis zur Gemeindegrenze Weggis-Vitznau beim Sparren 
 

1.3 Entschädigung bei Inanspruchnahme von Seegebiet werden durch Seeaufschüt 
 tungen, Steganlagen, Bootshäuser oder –häfen, Bojen, Pfähle, Wasserleitungen  
 etc. die Fischereirechte der Korporation Weggis geschmälert oder beeinträchtigt,  
 so ist dafür eine Entschädigung zu leisten. Die Höhe dieser Entschädigung wird  
 durch den Korporationsrat festgelegt. 
 
1.4 Uferbegehungsrecht 

Patentinhaber dürfen die Ufer begehen, soweit dies für die Ausübung der Fischerei 
notwendig ist. Die Ersatzpflicht für daraus entstehenden Schaden richtet sich nach 
den Haftpflichtbestimmungen des Bundesrechtes. Das Uferbegehungsrecht gilt 
nicht für Jugendpatentinhaber und Freiangler. 

 
 
2 Fischereipacht 

 
2.1.1. Der Korporationsrat verpachtet die Reviere mit einem schriftlichen Pachtvertrag. 

Eine Unterpacht ist nicht gestattet. Berufsfischer, die Korporationsbürger sind, ha-
ben bei der Verpachtung das Vorrecht. Der jährliche Pachtzins ist zahlbar auf Mar-
tini, d.h. per 11. November. 
 
 

 
 

2.1 Den Pächtern ist es gestattet, die Fischerei mit allen gesetzlichen erlaubten Fangge-
räten zu betreiben. 

 
 
3 Fischerpatente  
 
3.1 Die Abgabe von Patenten ist Sache des Korporationsrates. Die Patente sind nicht 

übertragbar. 
 

3.2 Die Patentinhaber dürfen sowohl vom Ufer, von Brücken und von Booten aus den 
Fischfang betreiben. 
 

3.3 Das Mindestalter zum Erwerb eines Fischerpatents beträgt 12 Jahre. 
 

3.4 Jahrespatente richten sich nach dem Kalenderjahr. 
 

3.5 Wer ein Patent mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als einem Monat erwirbt, hat den  
 Nachweis zu erbringen, dass er ausreichende Kenntnisse über Fische und die tier-

schutzgerechte Ausübung der Fischerei hat. 
Dieser Nachweis wird durch das Schweizer Sportfischerbrevet, den schweizerischen 
Sachkunde-Nachweis-Fischerei oder eine vergleichbare Ausbildung erbracht. 
 

3.6 Die Patenttaxen werden vom Korporationsrat festgelegt. Er behält sich das Recht vor, 
 die Taxen angemessen zu ändern. 
 
3.7 Inhaber von Jahrespatenten sind verpflichtet, eine Fangstatistik zu führen und per 31.  

Dezember jedes Jahres der Korporation Weggis einzureichen. Die Statistikformulare 
werden mit dem Patent abgegeben. 
 

 
4 Fangausübung und Schutzvorschriften für die Angelfi scherei 

 
4.1 Die Bestimmungen über die Fangausübung und die Schutzvorschriften richten sich in 

der Fischenze der Korporation Weggis nach dem Bundesgesetz über die Fischerei 
(SR 923.0), der Verordnung zum Bundesgesetz über die Fischerei (SR 923.01) sowie 
nach den Ausführungsbestimmungen zur Vereinbarung der Fischerei im Vierwaldstät-
tersee vom 4. Juni 2008. Sie sind im Anhang zu diesem Reglement aufgeführt. 
 

 
5 Freiangelfischerei 

 
5.1 Von öffentlich zugänglichen Ufern, Brücken und Stegen aus darf jedermann ohne 

 Bewilligung und Gebühren mit einer Angelrute die Fischerei ausüben.. 
 
5.2 Erlaubt ist nur eine Angelrute mit einem einfachen Angelhaken ohne Widerhaken mit 

 natürlichem Köder. Köderfische und künstliche Köder dürfen nicht verwendet wer 
 den. 

 
 
6 Förderung der Fischerei 

 
6.1 Ein angemessener Betrag der Erträge aus der Fischenze der Korporation Weggis ist  
 der Förderung der Fischerei zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 



 
 
7 Fischereiaufsicht 
 
7.1 Für die Überwachung des Fischereibetriebes in der Fischenze Weggis, wählt der 
 Korporationsrat private Fischereiaufseher. 
 
7.2 Die Abteilung Fischerei und Jagd der Dienststelle Landwirtschaft und Wald 
 genehmigt den Einsatz der privaten Fischereiaufseher mit der Abgabe eines  
 Ausweises. 
 
8 Patententzug 

 
8.1 Der Korporationsrat ist befugt, bei wiederholter Missachtung und Übertretung der  
 Fischereinvorschriften Patente zu verweigern oder zu entziehen. 
 
9 Schlussbestimmungen 
 
9.1 Dieses Reglement wurde an der Korporationsgemeindeversammlung vom 27. April  
 2009 genehmigt. Es tritt per 01.01.2010 in Kraft. 
 
9.2 Vorbehalten bleiben die ergänzenden Bestimmungen des Bundes, des Kantons  
 sowie  
 interkantonaler Bestimmungen. 
 
 
 
 
Weggis, 27. April 2009  
 
 
NAMENS DES KORPORATIONSRATES WEGGIS 
 
Der Präsident: Thomas Lottenbach 
 
Der Verwalter: Josef Küttel 
 
 
 
 
 
Anhang 1: 
 
Fangausübung und Schutzvorschriften für die Angelfischerei 
 
Anhang 2: 
 
Planskizze der Fischenze der Korporationsgemeinde Weggis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anhang 1  
 

Fangausübung und die Schutzvorschriften für die Ang elfischerei 
(Auszug aus den Ausführungsbestimmungen zur Vereinbarung über die Fischerei im Vier-
waldstättersee vom 4. Juni 2008) 

§ 10 Tierschutz 

1  Es ist untersagt, Fische mit einem Angelgerät absichtlich an einem andern Körperteil als 
dem  Maul zu fangen. 

2  Als überlebensfähig beurteilte Fische die generell geschützt sind, die während der Schon-
zeit gefangen wurden oder die das Fangmindestmass nicht erreichen, sind   

 sofort mit  aller Sorgfalt in den Vierwaldstättersee zurückzuversetzen. 

§ 12 Köderfische 
1  Es ist verboten lebende Köderfische zu verwenden. 
2  Die Verwendung toter Köderfische ist erlaubt, wenn sie aus dem Vierwaldstättersee stam-

men. 
3  Für den Fang von Köderfischen dürfen das Quadratnetz (Senknetz) mit einer Fläche    von 

einem Quadratmeter, sowie die Köderflasche verwendet werden. 
4  Köderfische dürfen nur tagsüber für den Eigengebrauch gefangen werden. Der Handel mit 

Köderfischen ist verboten. 

§ 13  Hilfsgeräte 

Als Hilfsgerät zur Anlandung von gehakten oder im Netz verfangener Fische darf nur der 
Feumer (Unterfangnetz) verwendet werden. 

§ 15  Fanggeräte 
1  Für die Sportfischerei sind ausschliesslich die nachstehend erwähnten Fanggeräte und 

Fangmethoden erlaubt: 
a.   Die Flug-, die Spinn-, die Grundangel- und die Zapfenfischerei mit natürlichem oder 

künstlichem Köder mit einfachen oder mehrendigen Angelhaken ohne Widerhaken. 
Es dürfen höchstens zwei Angelruten gleichzeitig verwendet werden. 

 
b. Die Hegenenfischerei mit zwei Angelruten mit je einer Hegene mit höchstens sechs 

an der Leitschnur angebrachten Seitenschnüren mit je einem einfachen Angelhaken 
mit oder ohne Widerhaken. 

 
c. Die Juckerfischerei mit nur einer Angelrute und nur einem einfachen oder mehrendi-

gen Angelhaken ohne Widerhaken. 
 
d. Die Schleppfischerei mit von Hand geführten Ködern, mit Ruten, Seehunden und 

Tiefseeschleicke mit einfachen oder mehrendigen Angelhaken mit oder ohne Wider-
haken. Pro Boot sind 10 Anbissstellen erlaubt und die Gerätschaften dürfen kombi-
niert eingesetzt werden.  

2  Bei der Schleppfischerei ist das Boot mit einem weissen Ball zu kennzeichnen. 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 16  Beaufsichtigung 

Die Sportfischergerätschaften sind dauernd zu beaufsichtigen. 

§ 18  Schonzeiten 

 
Die Schonzeiten für Fische und Krebse werden wie folgt festgelegt: 
a.  Forellen     01. Oktober bis 25. Dezember 
b. Rötel (Seesaibling    01. Oktober bis 25. Dezember 
c. Albeli     01. Oktober bis 25. Dezember 
d Balchen/Felchen    15. Oktober bis 25. Dezember 
e. Edelfisch (sommerlaichender Felchen)  01. Januar bis  31. Dezember 
f. Äsche    15. Februar bis 30. April 
g. Hecht       15. März bis 30. April 
h.  Zander     15. April bis 31. Mai 
i.  Nase     01. Januar bis 31. Dezember 
k.  Alle Krebsarten    01. Januar bis 31. Dezember 

§ 19 Fangmindestmass 

 
Die nachgenannten Fische müssen, gemessen von der Kopfspitze bis zu den Spitzen der 
natürlich ausgebreiteten Schwanzflosse, mindestens folgende Längen aufweisen: 
 
a.  Forellen    35 cm 
b.  Rötel    22 cm 
c.  Albeli    22 cm 
d.  Balchen/Felchen   30 cm 
e.  Balchen/Felchen Alpnachersee   25 cm  
f.   Edelfisch (sommerlaichender Felchen) 30 cm 
g.  Äsche    30 cm 
h.  Hecht    50 cm 
i.  Zander    40 cm 
k.  Egli (Barsch)   15 cm 
l.  Aal    50 cm 

§ 20  Nachtfischerei 

 
1  Die Ausübung der Fischerei ist verboten: 
 a. vom 1. März bis 31. Oktober in der Zeit von 22.00 Uhr bis 04.00 Uhr; 
 b. vom 1. November bis Ende Februar in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr. 
 
2 Die Schleppangelfischerei ist nur bei Tageslicht gestattet. 
 
3 Die Nachtfischerei auf Aale und Trüschen ist von öffentlich zugänglichen Ufern aus er-

laubt, die Kantone können weitere Fangplätze bewilligen.  

§ 22 Öffentliche Badeanlagen 

Innerhalb gekennzeichneter öffentlicher Badeanlagen ist die Fischerei während des Badebe-
triebes verboten. 
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